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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Herrn Bw, vom 26. April 2013, ge-

richtet gegen den Bescheid des Finanzamtes Judenburg Liezen vom 22. April 2013, betreffend 

die Abweisung des Antrages auf Gewährung der Familienbeihilfe für das Kind XY, für die Zeit 

ab 1. Dezember 2012, entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Entscheidungsgründe 

Mit dem im Spruch genannten Bescheid hat das Finanzamt den Antrag des Berufungswerbers 

auf Weitergewährung der Familienbeihilfe unter Hinweis auf § 2 Abs. 1 lit. j des Familienlas-

tenausgleichsgesetzes 1967 (FLAG) mit der Begründung abgewiesen, seine Tochter habe mit 

dem Studium erst nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie das 19. Lebensjahr vollendete, 

begonnen. 

In der dagegen fristgerecht eingebrachten Berufung führte der Berufungswerber auszugswei-

se aus: 

„… Meine Tochter studiert Psychologie an der Alpen-Adria Universität in Klagenfurt mit einer 

Mindeststudiendauer von 10 Semestern und hat des Weiteren die gesetzliche Studiendauer 

nicht überschritten. 

Punkt 1 der Begründung kann meine Tochter nicht erfüllen, da der Schuleintritt erst im Alter 

von 7 Jahren erfolgte …“ 
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Über die Berufung wurde erwogen: 

Gemäß § 2 Abs. 1 lit. b FLAG haben Personen, die im Bundesgebiet einen Wohnsitz oder ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt haben, Anspruch auf Familienbeihilfe für volljährige Kinder, die das 

24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die für einen Beruf ausgebildet oder in einem 

erlernten Beruf in einer Fachschule fortgebildet werden, wenn ihnen durch den Schulbesuch 

die Ausübung ihres Berufes nicht möglich ist. Bei volljährigen Kindern, die eine in § 3 des Stu-

dienförderungsgesetzes 1992, BGBl. Nr. 305, genannte Einrichtung besuchen, ist eine Berufs-

ausbildung nur dann anzunehmen, wenn sie die vorgesehene Studienzeit pro Studienabschnitt 

um nicht mehr als ein Semester oder die vorgesehene Ausbildungszeit um nicht mehr als ein 

Ausbildungsjahr überschreiten. Wird ein Studienabschnitt in der vorgesehenen Studienzeit 

absolviert, kann einem weiteren Studienabschnitt ein Semester zugerechnet werden. Die Stu-

dienzeit wird durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis (zB Krankheit) oder 

nachgewiesenes Auslandsstudium verlängert. Dabei bewirkt eine Studienbehinderung von 

jeweils drei Monaten eine Verlängerung der Studienzeit um ein Semester. Zeiten als Studen-

tenvertreterin oder Studentenvertreter nach dem Hochschülerschaftsgesetz 1998, BGBl. I 

Nr. 22/1999, sind unter Berücksichtigung der Funktion und der zeitlichen Inanspruchnahme 

bis zum Höchstausmaß von vier Semestern nicht in die zur Erlangung der Familienbeihilfe vor-

gesehene höchstzulässige Studienzeit einzurechnen. Gleiches gilt für die Vorsitzenden und die 

Sprecher der Heimvertretungen nach dem Studentenheimgesetz, BGBl. Nr. 291/1986. Der 

Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie hat durch Verordnung die näheren Voraus-

setzungen für diese Nichteinrechnung festzulegen. Zeiten des Mutterschutzes sowie die Pflege 

und Erziehung eines eigenen Kindes bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres hemmen 

den Ablauf der Studienzeit. Bei einem Studienwechsel gelten die in § 17 Studienförderungsge-

setz 1992, BGBl. Nr. 305, angeführten Regelungen auch für den Anspruch auf Familienbeihil-

fe. Die Aufnahme als ordentlicher Hörer gilt als Anspruchsvoraussetzung für das erste Studi-

enjahr. Anspruch ab dem zweiten Studienjahr besteht nur dann, wenn für ein vorhergehendes 

Studienjahr die Ablegung einer Teilprüfung der ersten Diplomprüfung oder des ersten Rigoro-

sums oder von Prüfungen aus Pflicht- und Wahlfächern des betriebenen Studiums im Gesamt-

umfang von acht Semesterwochenstunden oder im Ausmaß von 16 ECTS-Punkten nachgewie-

sen wird. Der Nachweis ist unabhängig von einem Wechsel der Einrichtung oder des Studiums 

durch Bestätigungen der im § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992 genannten Einrichtun-

gen zu erbringen. Für eine Verlängerung des Nachweiszeitraumes gelten die für die Verlänge-

rung der Studienzeit genannten Gründe sinngemäß. 

Nach dessen lit. j) besteht Anspruch auf Familienbeihilfe für volljährige Kinder, die das 

24. Lebensjahr vollendet haben bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, bis längstens zum 
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erstmöglichen Abschluss eines Studiums, wenn sie 

aa) bis zu dem Kalenderjahr, in dem sie das 19. Lebensjahr vollendet haben, dieses Studium 

begonnen haben, und 

bb) die gesetzliche Studiendauer dieses Studiums bis zum erstmöglichen Studienabschluss 

zehn oder mehr Semester beträgt, und 

cc) die gesetzliche Studiendauer dieses Studiums nicht überschritten wird. 

Die in den sublit. aa) bis cc) genannten Voraussetzungen sind jeweils durch ein „und“ verbun-

den, sodass diese drei Voraussetzungen allesamt erfüllt sein müssen, um eine Verlängerung 

des Beihilfenanspruchs über das 24. Lebensjahr hinaus erwirken zu können. 

Die Tochter des Berufungswerbers hat ihr Studium erst im Kalenderjahr 2008, somit in jenem 

Jahr, in dem sie das 20. Lebensjahr vollendete, begonnen. Die in der sublit. aa) des § 2 Abs. 

1 lit. j FLAG genannte Voraussetzung liegt daher nicht vor. 

Der vom Berufungswerber ins Treffen geführte Umstand, dass seine Tochter (bedingt durch 

ihr spätes Geburtsdatum und die Absolvierung einer HBLA) ihr Studium erst in dem Jahr be-

ginnen konnte, in dem sie ihr 20. Lebensjahr vollendet hat, stellt keinen gesetzlichen Verlän-

gerungsgrund dar.  

Der angefochtene Bescheid des Finanzamtes entspricht daher der anzuwendenden Rechtsla-

ge, weshalb die dagegen gerichtete Berufung, wie im Spruch geschehen, als unbegründet 

abgewiesen werden musste. 

Graz, am 29. Oktober 2013 


